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62  Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 der Stadt Weißenburg i. 
Bay. für das Gebiet „An der Maxanlage“ im Bereich der Grund-
stücke Flur-Nrn. 1430 und 1445 sowie der Teilfläche Flur-Nr. 
1433, alle Gemarkung Weißenburg, im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB (Vorhaben Max Netter GmbH und Sparkasse 
Mittelfranken-Süd Immobilien GmbH) 
Der Senat für Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Umwelt hat in seinen Sitzungen am 13.10.2022 und 07.11.2024 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 36 der Stadt Weißenburg i. 
Bay. für das Gebiet „An der Maxanlage“ zu ändern. Gegenstand 
der Änderung ist u. a., dass das ehemalige Gärtnerei-Gelände 
„Bauer“ zu einer Wohnbebauung mit verschiedenen Haustypen 
entwickelt wird. 
Außerdem wurde in diesen Sitzungen beschlossen, dass die Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 36 im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB durchgeführt wird. 
In der folgenden Zeit wurden vom Vorhabenträger die Planun-
gen konkretisiert, auch unter Betrachtung von (Bebauungs-)Va-
rianten und Vorentwurfsunterlagen ausgearbeitet. 
Die Änderung umfasst die Grundstücke Flur-Nrn. 1430 und 1445 
sowie die Teilfläche Flur-Nr. 1433, alle Gemarkung Weißenburg. 
Der räumliche Änderungsbereich kann sich im Laufe des Ver-
fahrens ändern. 
Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 36 befindet sich 
- nördlich der Straße „Maxanlage“ (Straßengrundstück Flur-Nr. 

1425/2, Gemarkung Weißenburg) und von bestehender Wohn-
bebauung (Maxanlage 31 und 33), 

- westlich von bestehender Wohnbebauung (Am Zehenthof 3 und 
7), 

- südlich von bestehender Wohnbebauung (Breitungstraße 4 und 
6) und von bestehender Gewerbebebauung (OPmobility SE, 
Jahnstraße 18) sowie 

- östlich von bestehender Gewerbebebauung (OPmobility SE, 
Jahnstraße 18) und von bestehender Wohnbebauung (Maxan-
lage 23). 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 werden die auf-
geführten Ziele verfolgt:  
In der Stadt Weißenburg i. Bay. besteht ein anhaltender Bedarf 
an Wohnraum. Wesentliches Ziel der Planung ist es, im inner-
städtischen Bereich eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die als 
städtebaulich verträglicher Übergang zwischen den angrenzen-
den Wohnnutzungen und den bestehenden Gewerbebauten fun-
giert. Auf diese Weise soll der bestehenden Nachfrage nach Woh-
nungen und Wohnbauland Rechnung getragen werden. Insge-
samt soll die Schaffung von rund 21 Wohneinheiten auf den 
Grundstücken Flur-Nrn. 1430, 1433 und 1445, alle Gemarkung 
Weißenburg, bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. 
Mit der Entwicklung des Plangebietes wird zugleich ein Beitrag 
zur Stärkung der Innenentwicklung geleistet. Durch die Nut-
zung einer innenstadtnahen Fläche kann einer weiteren Außen-
entwicklung, insbesondere am Stadtrand, und der damit verbun-
denen zusätzlichen Versiegelung im Außenbereich entgegenge-
wirkt werden. Zur wirksamen Reduzierung des Siedlungsdrucks 
in der Stadt Weißenburg i. Bay. und zur Erfüllung heutiger An-
forderungen an eine nachhaltige Innenentwicklung ist eine an-
gemessene städtebauliche Verdichtung des Plangebietes vorge-
sehen. Gleichzeitig stellen entsprechende Festsetzungen sicher, 
dass sich die geplante Bebauung harmonisch in das bestehende 
Ortsbild einfügt. 
Die Art der baulichen Nutzung im Änderungsbereich soll an-
stelle der Festsetzung „Gartenbaubetrieb“ zukünftig als Allge-
meines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Im seit dem 
20.03.1999 rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt 
Weißenburg i. Bay. ist der Bereich bereits als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) dargestellt. 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 sollen Wohnbau-
flächen geschaffen werden. 
Die Bebauungsplanänderung soll unter Berücksichtigung einer 
verträglichen Einordnung aus Sicht des Schallimmissionsschut-
zes erfolgen – in Hinblick auf Gewerbelärm. 
Die Bebauungsplanänderung soll unter Berücksichtigung grün-
ordnerischer Aspekte erfolgen: Geschaffen werden sollen Frei-
raum- und Aufenthaltsqualitäten unter Berücksichtigung von 
Vorgaben zur Klimafolgenanpassung. 
Die Bebauungsplanänderung soll unter Berücksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange erfolgen, entsprechend wurde eine ar-
tenschutzrechtliche Relevanzabschätzung durchgeführt und die 
Ergebnisse wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet werden. 
Dieser Änderungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Für die Änderung des Bebauungsplanes werden in der Zeit vom 
20.04.2026 bis 20.05.2026 die frühzeitige Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 13 a i. V. m § 3 Abs. 1 BauGB und die früh-
zeitige Unterrichtung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 13 a i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. 



Die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren sind im Internet unter 
der Adresse https://www.weissenburg.de/bauamt/bauleitplan-
verfahren/ zu finden und stehen dort zum Download bereit. 
Der Deckblattvorentwurf sowie die Begründung (zum Vorent-
wurf) liegen zusätzlich während dieser Zeit im Neuen Rathaus 
der Stadt Weißenburg i. Bay., Dienststelle Stadtbauamt, 2. Etage, 
Marktplatz 19, 91781 Weißenburg i. Bay., aus und können dort 
während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr. 0 91 41/ 907-280) kann 
eine Einsichtnahme außerhalb der Dienststunden vereinbart 
werden. 
Auf Folgendes wird hingewiesen: 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden im weiteren Verfahren ge-
prüft. Die schriftliche Mitteilung des Prüfergebnisses (Würdi-
gung) wird in der Regel erst mit der Mitteilung der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit der darin enthaltenen Abwägung 
erfolgen. Eine Zwischennachricht wird auch bei längeren Zeit-
räumen nicht erteilt. 
Im Verfahren gemäß § 13 a BauGB wird keine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt sowie vom Umweltbericht 
nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, abgesehen (§§ 13 a Abs. 2 und 13 Abs. 3 BauGB). Au-
ßerdem wird festgestellt, dass für die Bebauungsplanänderung 
keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) besteht (§ 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB). 
Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten 
Veröffentlichungsfrist elektronisch per E-Mail an bauamt@weis-
senburg.de übermittelt werden. Alternativ können die Stellung-
nahmen auch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Änderung des Bebau-
ungsplanes unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Weißen-
burg i. Bay. deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleit-
plans nicht von Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2, § 4 a Abs. 6 Satz 
1 BauGB). 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt. 

Weißenburg i. Bay., den 18.04.2026  
Maria Schneller, 2. Bürgermeisterin 

63  Der Wahlleiter der Stadt Weißenburg i. Bay.: 
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der  
Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters am 
8. März 2026 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2026 folgen-
des abschließendes Ergebnis der Wahl der Oberbürgermeiste-
rin/des Oberbürgermeisters festgestellt: 
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 14.241 

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 9.047 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 8.877 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 170 

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber: 

2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Frau Eva Reichstadt 
mit 4.870 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zur Oberbür-
germeisterin gewählt ist. 

Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen. 

10.04.2026 
Joachim Heinlein, Wahlleiter 

64  Der Wahlleiter der Stadt Weißenburg i. Bay.: 
Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl 
des Stadtrates am 8. März 2026 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2026 folgen-
des abschließendes Ergebnis der Wahl des Stadtrates festgestellt: 
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 14.241 

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 9.044 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 195.414 
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 246 

2. Insgesamt sind 24 Stadtratssitze zu vergeben. 
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stim-

menzahlen und Sitze: 

4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den 
einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in 
der Anlage zu dieser Bekanntmachung abgedruckt. 

10.04.2026 
Joachim Heinlein, Wahlleiter 

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern 
Der Wahlvorschlag hat 10 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 10 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied. 
Die übrigen Personen unter Nrn. 11 bis 24 sind in der angegebe-
nen Reihenfolge Listennachfolger. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl 
wurde durch das Los entschieden. 

Wahlvorschlag Nr. 02 Kennwort FREIE WÄHLER Bayern / FW 
- Freie Wähler Weißenburg i. Bay. 
Der Wahlvorschlag hat 4 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 4 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied. 
Die übrigen Personen unter Nrn. 5 bis 24 sind in der angegebe-
nen Reihenfolge Listennachfolger. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl 
wurde durch das Los entschieden. 
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Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied. 
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 24 sind in der angegebe-
nen Reihenfolge Listennachfolger. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl 
wurde durch das Los entschieden. 

Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 
Der Wahlvorschlag hat 6 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 6 genannten Personen werden 
in dieser Reihenfolge Stadtratsmitglied. 
Die übrigen Personen unter Nrn. 7 bis 24 sind in der angegebe-
nen Reihenfolge Listennachfolger. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl 
wurde durch das Los entschieden. 

Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Die Linke 
Der Wahlvorschlag hat 1 Sitze erhalten. 
Die nachfolgend unter Nr. 1 genannte Person wird Stadtratsmit-
glied 
Die übrigen Personen unter Nrn. 2 bis 8 sind in der angegebenen 
Reihenfolge Listennachfolger. 
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei gleicher Stimmenzahl 
wurde durch das Los entschieden. 

Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 

65  Die Wahlleiterin des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen: 
Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur 
Feststellung der Nichtannahme eines Kreistagsmandates 
und Feststellung der Listennachfolgerin 

Nach Art. 37 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 4, Art. 48 GLKrWG und 
§ 95 GLKrWO stellt der Wahlausschuss die Ablehnung der Über-
nahme des Amtes fest und entscheidet über das Nachrücken des 
Listennachfolgers.   
Aus diesem Grund findet am Mittwoch, den 22.04.2026 um 09.00 
Uhr im Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, Gebäude G, 
Besprechungsraum, Raumnummer G.0.04 UG, Niederhofener 
Straße 3, 91781 Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Wahlaus-
schusses statt. 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffent-
licher Sitzung, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der All-
gemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegen-
stehen ( Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und ent-
scheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fasst wurden, werden der Öffentlichkeit bekannt gegeben, sobald 
die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind.  

15. April 2026 
Lidia Bechthold, Landkreiswahlleiterin 

66  47. Sitzung des Kreisausschusses am 20.04.2026 
Am Montag, den 20.04.2026, findet um 14.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes (Gebäude D), Bahnhofstraße 2, 91781 
Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Kreisausschusses mit fol-
gender Tagesordnung statt: 
Öffentliche Sitzung 
1. Verabschiedung des Nahverkehrsplanes 2026 des Landkreises 

Weißenburg-Gunzenhausen; hier: Empfehlungsbeschluss des 
Kreisausschusses 

2. Bekanntgabe des in der nichtöffentlichen Sitzung vom 
25.03.2025 gefassten Beschlusses zum Ersatzneubau der 
Brücke über den Störzelbach in Stopfenheim auf der Kreis-
straße WUG 3 

3. Bekanntgaben 
Nichtöffentliche Sitzung 
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Andere Behörden 

67  Verbandsversammlung der Pfofelder Gruppe 
Die nächste Verbandsversammlung der Pfofelder Gruppe findet 
am Dienstag, 21.04.2026, um 19:30 Uhr im Sitzungssaal 107 des 
ZV Reckenberg-Gruppe, Reutbergstr. 34, 91710 Gunzenhausen 
statt. 
Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

1. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 
vom 11.11.2025 

2. Informationen/Bekanntgaben 
3. Vergabe Leitungsverlegearbeiten RZWas 2021 - Los 4 
4. Wirtschaftsplan und Haushaltssatzung 2026 
5. Wasserschutzgebiet Theilenhofen 
6. Sonstiges 

Helmut König, Verbandsvorsitzender 


